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Allgemeinverfügung der Stadt Emden über die Öffnung der Verkaufsstellen am 

12.04.2026, 31.05.2026, 09.08.2026 sowie 01.11.2026 
 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Nds. Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten vom 

08.03.2007 – in der zz. geltenden Fassung - wird hiermit verfügt: 

 

An den Sonntagen 12.04.2026, 31.05.2026, 09.08.2026 sowie 01.11.2026 dürfen die 

Verkaufsstellen im Bereich innerhalb des Wallringes (siehe Anlage “Kartenausschnitt“, welche 

Bestandteil der Verfügung ist) in der Zeit von 12:00-17:00 Uhr geöffnet sein. Die Vorschriften 

des § 7 des Nds. Gesetzes über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, die Vorschriften des 

Nds. Gesetzes über die Feiertage, des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die 

ArbeitnehmerInnen im Einzelhandel sowie des Mutterschutz- und des Jugendschutzgesetzes 

– jeweils in der zz. geltenden Fassung – sind zu beachten. 

 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer Ver-

kaufsstelle außerhalb der vorgenannten Öffnungszeiten verkauft. Die Ordnungswidrigkeit 

kann nach § 8 des Nds. Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten mit einer 

Geldbuße bis zur Höhe von 15.000 Euro geahndet werden. 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt 

Emden in Kraft.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10 in 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
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Emden, den 02.04.2026 

Stadt Emden 
 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement 

am Donnerstag, 09.04.2026 

um 16:00 Uhr im Gebäudemanagement Emden, Bahnhofsplatz 9 

2. Etage, Sitzungsraum links 

 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

   

TOP 2  Feststellung der Tagesordnung 

   

TOP 3  Genehmigung des Protokolls Nr. 23 über die Sitzung des 

Betriebsausschusses Gebäudemanagement am 03.03.2026 - 

öffentlicher Teil 

   

TOP 4  Einwohnerfragestunde 

   

M I T T E I L U N G S V O R L A G E N 

 

TOP 5 18/1962 Verwaltungsgebäude II;  

- Präsentation Sanierungsmaßnahmen und weiteres Vorgehen 

   

TOP 6  Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

   

TOP 7  Anfragen 

 

 

Emden, den 02.04.2026 

Stadt Emden 

 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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